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Rascher Entschluss

Ein weiblicher Filmstar hat
einen Fragebogen auszufüllen.
Vor der Rubrik «Alter» zaudert
sie längere Zeit. Endlich sagt der
Beamte:

«Schreiben Sie nur! Je länger
Sie warten, desto peinlicher wird
die Antwort.»

Urteil
Von dem Maler Whistler sagte

Oscar Wilde: «Er ist bestimmt
einer der grössten Meister. Das
ist meine Meinung und auch die
seine.»
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Weisheit
Der griechische Weise Zeno

sagte: «Die Weisesten sind nicht
in allen Dingen weise, und die
Gelehrtesten wissen häufig die
allergewöhnlichsten Dinge nicht.»

Musikkritik
Bernard Shaw musste als

Musikkritiker etliche Klavierkonzerte

über sich ergehen lassen.
Und so sagte er:

«Nichts wirkt nachher so
entspannend wie eine Stunde beim
Zahnarzt, wenn er mir einige
Zähne plombiert.»
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ilfer begehrteste Brandy der Welt,
pur oder on the rocks.
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Puro disdliato di vino

Wenn Ihr Zahnfleisch

beim Zähneputzen blutet...
dann sollten Sie dieses Anzeichen ernst

nehmen. Es bedeutet, dass Ihr Zahnfleisch
durch die Ansammlung von Zahnbelag
(Plaque) entzündet ist. Daraus kann
Zahnfleischschwund — und schliesslich
Zahnverlust entstehen.
Mit einem Water Pik Mundspülgerät
können Sie problemlos Zahnbelag und
Speisereste vollständig entfernen, sogar
aus Zahnzwischenräumen und Zahn¬

fleischtaschen. Denn nur
Water Pik hat einen einzelnen

Wasserstrahl, der mit einer
patentierten Frequenz von
1200 Wasserstössen pro
Minute pulsiert. Damit
reinigt er gezielt und
gründlich alle Stellen, die

von der Zahnbürste nie
erreicht werden.

Gleichzeitig massiert der in seiner
Stärke regulierbare Wasserstrahl
wohltuend das Zahnfleisch, sodass es
bald wieder gesund und straff ist.
Verwenden Sie Water Pik täglich nach
dem Zähneputzen. Sie werden sehen,
ein so frisches, sauberes Mundgefühl
haben Sie noch nie erlebt.

Water Pik Mundspülgeräte gibt es ab
Fr. 127.— in Apotheken, Drogerien und
bei Ihrem Zahnarzt. Dank der
auswechselbaren Munddüse kann
die ganze Familie davon profitieren.

Neu: Slimline.

Ein extra-schlankes Water Pik Gerät.
So kompakt, dass Sie es sogar auf
Reisen mitnehmen können.

Für gesünderes Zahnfleisch - reinere Zähne - frischeren Atem.

WaterPUi
Mundhygienegeräte

Doetsch, Grether&Cie AG, Basel
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